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Änderungsantrag zu V0358/16; 
INKoBau & Co.KG 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
 
zum Tagesordnungspunkt 4 der Stadtratssitzung am 16. Juni 2016, Vorlage V0358/16, stellen wir 
folgenden 

 

Änderungsantrag: 

Der Gesellschaftsvertrag der INKoBau GmbH & Co. KG wird dahingehend geändert, dass die 
Zustimmung des Aufsichtsrates für Projektgenehmigungen bereits ab einer Wertgrenze von 
TEUR 100 notwendig ist. 

§ 13, Abs. (4), Punkt 9, erster Halbsatz des Gesellschaftsvertrages wird entsprechend 
geändert und der Wert von TEUR 250 abgesenkt auf TEUR 100. 

 
Begründung: 
 
Als Ziele der neuen kommunalen INKoBau GmbH & Co. KG waren Haushaltsentlastung und 
umfängliche Steuervorteile genannt worden sowie mehr Flexibilität bei der Finanzierung und der 
Vergabe von Aufträgen.  

Dem steht eine Marginalisierung des Stadtrates und seiner Gremien gegenüber, durch die 
Zunahme von Parallelgremien, die neben den zuständigen Fachausschüssen geschaffen werden. 
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Um einerseits die Vorteile nutzen zu können und andererseits dennoch die Zuständigkeiten etwa 
aus den Fachausschüssen gleichwertig abzubilden, sollten wesentliche Wertgrenzen angeglichen 
werden. Danach wäre der Aufsichtsrat bei Projektgenehmigungen bereits ab TEUR 100 zu 
befassen, nicht erst ab TEUR 250. 

Die Wertgrenzen der neuen INKoBau GmbH & Co. KG würden damit in diesem wesentlichen 
Punkt der Zuständigkeitsstruktur der korrespondierenden Ausschüsse entsprechen.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. gez. 
 
Petra Kleine (Fraktionsvorsitzende) Barbara Leininger 
 
 
 
gez. gez. 
 
Christian Höbusch Dr. Christoph Lauer 


